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Ergeht an: 

BGA-Mitglieder 

Alle Landesinnungen 

 

 

Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe 
Sparte Gewerbe und Handwerk 

der Wirtschaftskammer Österreich 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Wien 

T 05 90 900-DW | F 01 504 36 13 

E lebensmittel.natur@wko.at 
W http://www.lebensmittelgewerbe.at 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen/Sachbearbeiter Durchwahl Datum 

 DI Lorencz/Weiß 3192 20.10.2023 

 

RUNDSCHREIBEN 032/2023 
 

Lebensmittelrecht 
Bio- 

Bestimmungen 
 

Betrifft: FAQ – Bio-Bestimmungen  Frist:  

Kurzinfo: FAQ-Dokument für die Bio-Verordnung 2018/848 

 

Mit ihrem FAQ-Dokument zur Verordnung 2018/848 (Bio-Verordnung) möchte die Kom-

mission offene Fragen rund um diese Verordnung beantworten. Es dient ausschließlich 

zur Information und Rechtsauslegung und entfaltet keine rechtliche Bindung.  

 

Das Dokument geht auf spezifische Auslegungsfragen ein, deren Antworten jedoch nicht 

auf andere Fragestellungen umgelegt werden können. Das Dokument gliedert sich in 

folgende fünf Teile: 

 

1. Definitionen: Hier wird hauptsächlich beantwortet, ob gewisse Produkte als BIO 

gekennzeichnet werden dürfen.  

 

2. Bio-Logo der EU und was beachtet werden muss, wenn dieses verwendet wird.  

 

3. Fragen bezüglich des Zertifikationssystems. 

 

4. Fragen bezüglich der Produktionsregeln von Bio-Produkten. 

 

5. Übergangsmaßnahmen betreffend Vermarktung von Produkten nach der alten 

Bio-Verordnung Nr. 834/2007.  

 

Zurzeit ist das Dokument leider nur auf Englisch verfügbar.  

 

Gültig ab/Status:  Beilagen: - 

 

https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-07/organic-rules-faqs_en.pdf
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Freundliche Grüße 

 

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE 

 

KommR Willibald Mandl e.h. 

Bundesinnungsmeister 

DI Anka Lorencz e.h. 

Geschäftsführerin 

 


